
582 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über den Antrag der Abgeordneten Libal, 
Dr. Gorbach und Genossen, betreffend eine 
Abänderung· des Kriegsopferversorgungs-

gesetzes 1957 (128/ A). 

. Die Abgeordneten L i bai, Dr. Gor b ach 
und Genossen haben in der Sitzung des National
rates .am 10. Dezember 1964 den obgenannten 
Initiativantrag eingebracht. 

Die Renterileistungen nach dem Kriegsopfer
versorgungsgesetz haben seit der letzten, durch 
das Bundesgesetz vOm 17. Dezember 1959, BGBL 
Nr. 289, erfolgten allgemeinen Neuregelung der 
Rentens~tze eine empfindliche Einbuße ihres 
Kaufkraftwertes erlitten. Durch spätere Novellen 
zum KOVG. konnte eine Erhöhung der Renten
leistungen nur für einen unverhältnismäßig 
kleinen Kreis der Anspruchsberechtigten erzielt 
werden. Eine Neufestsetzung der Kriegsopfer-

Moser 
. Berichterstatter 

renten, die den Bedürfnissen der Kriegsopfer 
Rechnung trägt, ist daher dringend notwendig .. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat den 
Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 14. Dezem
ber 1964 in Beratung gezogen. Nach einer De
batte, an der sich außer dem Berichterstatter die 
Abgeordnete~ Mac hu n z e, Alt e nb ur ge r, 
Dr. Ku m m e r, U h I i r, Pr e u ß I e r, Ki n d 1, 
Si: h lag e r, Ku I ha n e kund Dr. H;l i der 
sowie Bundesminister für soziale Verwaltung 
Pro k s c h beteiligten, wurde der Gesetz
entwurf in der beigedruckten Fassung einstimmig 
angenommen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an ge:' "j. 
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 14. Dezember 1964 

Rosa Weber 
Obmann 

'j. 

mit 
Bundesgesetz vom , 'I 

dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957 neuerlich abgeändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. 
Nr.152, in der geltenden Fassung wird wie folgt 
abgeändert: 

1. § 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. (1) Die Grundrente beträgt monatlich 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

30v. H. .......................... 66 S, 
40v.H. .................... ....... 90S, 
50 v. H ........ ,.................. 216 S, 
60v. H. ..... ................... ..288 S, 
70 v. H ..... ; ........... '. . . .. .. ..•. 402 S, 
80 v. H. .......................... 480 S, 
90 v, H. und mehr ........ , ... ,... 1000 S. 
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.(2) Die. Grundrente nach Abs.l ist vorn Ersten '. dung oder Aufhebung aufgelöst oder für, nichtig 

. des Monates an,' in dem männliche Schwer~ erklärt wurde und die Auflösung der Ehe nicht 
beschädigte das 60. und weibliche Schwer- aus dem. alleinigen oder überwiegenden Ver
beschädigte das 55. Lebensjahr vollenden, um 42 S sChulden der Ehefrau erfolgte oder bei Nichtig
zu erhöhen." erklärung der Ehe die Ehefrau als schuldlos anzu

2. Im § 12 haben die Abs. 2 und 3 zu lauten: 
,,(2) Die Zusatzrente beträgt monatlich bei einer 

Minderung der Erwerbsfähigkeit von . 
50 v. H. .......................... 282 S, 
60 v. H. .......................... 348 S, 
70 v. H. .......................... 426 S, 
80 v. H. .......................... 504 S, 
90 v. H. und mehr ................ '550 S. 
(3) Die Zusatzrente nach Abs. 2 ist nur insoweit 

zu zahlen, als das . monatliche Eilfkommen (§ 13) 
des Schwerbeschädigten ohne Berücksichtigung 
der Grundrente bis 31. Dezember 1965 den Be
trag von 1450 S, von diesem Zeitpunkt an die 
Höhe der ihm' bei Erwerbsunfähigkeit zustehen
den Beschädigtenrente (Grundrente und Zusatz
:rente nach Abs. 2; jedoch ohne Berücksichtigung 
~er Erhöhung nach Abs. 4 und naCh§ 11 Abs. 2) 
niCht erreiCht; dieseG:renze erhöht sich, falls 
Kinderzulagen und Frauenzulage (§§ 16, 17) ge
bührenöum' deren Betrag." 

, . 3. Im § '16 Abs. 1 .ist die 2ahl 70 durch die 
Zahl.84 zu ersetzen. 

4.§ 17 hat zu lauten: 

" ,,§ 17. Den' verheirateten SchwerbesChädigten 
gebührt, solange sie für die Ehefrau zu sorgen 
hibeh, zur Ztisatzrerite eine Frauenzulage. Diese 

,~ ,be~rägtmönatlich 84 S. Die Frauenzulage wird 
" auf Antrag geleistet. .. . 

5. Im § 18 hat Abs. 2 zü lauten: 
,,(2) Die Höhe der Pflegezulage ist nach. der 

Schwere des Leidenszustandes und nach dem für 
die Pflege und Wartung erforderlichen Aufwand 
abgestuft; sie beträgt, mon~tlich in der 

Stufe 

I ............................. . 
11 

III 
IV 
V 

......... , .................... . 

800 S, 
1200 S, 
1600 S, 
2150 S, 
2700 S." 

6. Im § 20 ist die Zahl 200 durch die Zahl 250 
zu ersetzen. 

sehen ist, wenn und insolange ihr aus dieser Ehe 
kein den notwendigen Lebensunterhalt deckender 
Anspruch auf Versorgung (Unterhalt) erwachsen 
ist und sie die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzt." 

10. Im § 42 Abs. 1 hat der erste Satz zu lauten: 

"Die Waisenrente beträgt monatliCh für ein
fach verwaiste Waisen 180 S und für Doppel
waisen 360 S." 

11. Im § 46 Abs:'1 hat der erste Satz zu lauten: 

"Die E!ternteilrente beträgt monatlich 185 S, 
die Elternpaarrente monatlich 370,S." 

12. Im§ 52 Abs. 3 hat Z: l.zu la~ten: 
,,1.. Die Einstellung oder .Herabsetzung ein,er 

Beschädigtenrente wegen .. Z~p.ahme des Grades 
der Erwerbsfähigkeit wird mit dem Ablaufe des 
Monates wirksam, der auf die ZJstellung des Be
scheides folgt, mit dem die Veränderung rechts
kräftig ausgesprochen wird;" 

13. Im § 52 ist als Abs. 4 anzufügell: .. ,' 
,,(4) Die Einstellung oder Herabsetzung eip.er 

Beschädigtenrente . wegen Zunahme' des Grad!!s 
der Erwerbsfähigkeit ist nicht ,', mehr zulässig, 
wenn der Beschädigte sejti:nind~si:enszehn Jahren 
einen ununterbrochenen AnspriIch,auf Besch~dlg
tenrente auf Grund' eines •. rechtskräftigen B,e
sCheides hat." . . . 

,14. Im § 66 ist die Zarl75'dlirchdie Zahl 90 
zu ersetzen. 

15. § 109 hat zu lauten: 
,,§ 109. Alle Rent(!flempfänger haben Anspruch 

auf eine alljährlich am .1.. Mai und 1. November 
- im Jahre 1965 am 1. Juni und 1. November -
fällig werdende Sonderzahlung in der Höhe der 
ihnen am Fälligkeitstage zustehenden Renten
gebührnisse (§ 6 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 Z. 1)." 

Artikel n. 
(!) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juni 1965 

7. Im § 35 Abs. 2 sind die Zahlen 210, 170, in Kraft. 
130 und 75 durch die Zahlen 252, 204,}:i6 und 90 (2) Die hnderungen auf Grund des Artikels I 
zu ersetzen. , sind mit Wirkung vorri Zeitpuriktdeslnkraft-

:s.Im§ 35 Abs. 3 sind die Zahlen 255 und 21q .. tretens dieses Buridesgesetzesvon: Amts wegen 
durch die Zahlen 306 und 252 zu ersetzen:~ durchzuführen, wenn der Versorgungsberechtigte 

zu diesem Zeitpunkt Anspruch auf eine betref-
9. Im § 38 hat Abs. 2 zu lauten: fende Versorgungsleistunghat. 

, ,,(2) Der Anspruch auf Witwenversorgung lebt 
frühestens nach Ablauf des der Berechnung des 
Abfertigungsbetrages zugrunde geleg,ten. Zeit
r~uines auf Antrag wieder auf, wenn die neue 
Ehe.durch. Tod des 'Ehegatten oder durch Schei-

Artikel 1lI. 
. Mit der Vollziehungdieses Bundesgesetzes ist 

das Bundesministerium für .soziale Verwaltung 
betraut. 
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